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Packungsgrößen 

Um das Verfahren vor der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission möglichst transparent zu gestalten, 
veröffentlicht die Heilmittel-Evaluierungs-Kommission folgende Grundsätze bezüglich der Packungsgrößen bei 
Arzneispezialitäten. 

 

§ 1. (1) Grundsätzlich sind laut § 351c Abs. 4 ASVG für Arzneispezialitäten, die der Behandlung von 
chronischen Erkrankungen dienen, eine Packungsgröße zur Anbehandlung oder Erprobung (Kleinpackung) 
und eine zweite Packungsgröße für die medikamentöse Versorgung für die Dauer eines Monats 
aufzunehmen. 

(2) Unter nachfolgend angeführten Voraussetzungen kann für die Behandlung einer chronischen 
Erkrankung auf die Aufnahme einer Anbehandlungspackung in den Erstattungskodex verzichtet werden. 

1. Das Ansprechen und die Verträglichkeit, die zu einem vorzeitigen Therapieabbruch führen kann, 
kann frühestens nach einem Monat festgestellt werden oder 

2. das Absetzen der Arzneispezialität nach kurzem Zeitraum (weniger als ein Monat) führt zu 
erhöhtem Risiko für den Patienten oder 

3. die Anbehandlung sowie Therapieeinstellung mit der Arzneispezialität erfolgt grundsätzlich 
intramural im Rahmen eines stationären Aufenthaltes. 

 

§ 2. (1) Dem Büro des Dachverbandes wird empfohlen, die o.a. Empfehlung bei Prüfung, ob die 
beantragte Arzneispezialität gemäß § 351c Abs. 2 und 4 ASVG von der Erstattung ausgeschlossen ist, 
anzuwenden.  

 

§ 3. (1) Wenn die o.a. Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufnahme einer 
Anbehandlungspackung bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen gegeben sind, ist keine Vorlage 
bei der HEK notwendig. 

 

 


